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Was ist los im beck-blog?

Im kostenfreien strafrechtlichen Blog des Verlags C.H.BECK werden unter www.blog.beck.de derzeit  
folgende Themen diskutiert:

 • 22.07.2024 –  Therapieweisung muss schon bestimmt sein....wenn das Gericht bei einem Verstoß  
hiergegen widerrufen will!

 • 20.07.2024 –  BGH: Relative Fahruntüchtigkeit ist bei Drogen zu begründen...nur Drogenkonsum  
und Unfall reicht nicht

 • 19.07.2024 –  Das neue Cannabisgesetz – Teil 10: Darf Cannabis jetzt im Gefängnis angebaut und  
besessen werden?

 • 12.07.2024 – Nächste Pläne zur Änderung des KCanG: Streichung der Missbrauchsklausel bei Nutzhanf

 • 07.07.2024 – Nächste Pläne zur Änderung des KCanG: Streichung der Missbrauchsklausel bei Nutzhanf

 • 27.06.2024 –  Änderungen des NpSG mit Unterstellung von HHC und verschiedenen LSD-Derivaten sind 
heute in Kraft getreten

 • 26.06.2024 –  Änderungen des Konsumcannabisgesetzes (KCanG) und des Medizinal-Cannabisgesetzes 
(MedCanG) sind heute in Kraft getreten
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